
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalratssitzung am:  23.03.06 Vorlage: 18/02/06 

Vorberatung in:    PK..........       SK..........        VK.......... 

TOP 19:  
 

Arbeitsbericht des Wirtschaftsministeriums zur Rohstoffsiche-

rung 

• Stellungnahme 

Berichterstatterin: AD'in Ewert 

Bearbeiter:  ORBR Wegmann 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Regionalrat nimmt den o.g. Arbeitsbericht zur Kenntnis. 

 

2. Er gibt zum Arbeitsbericht des Wirtschaftsministeriums zur Rohstoffsicherung folgende Stel-

lungnahme ab: 

 

Der Regionalrat Arnsberg begrüßt die Vorlage dieses ersten Rohstoffberichtes. Die in ihm 

enthaltenen grundlegenden Informationen zu den heimischen Steine-und-Erden Rohstoffen 

sowie zur Rohstoffindustrie sind eine wichtige Grundlage für die vorsorgende Rohstoffsiche-

rung im Rahmen der Regionalplanung. 

 

Auch die im Bericht genannten Eckpunkte einer Neuordnung der planerischen Rohstoffsiche-

rung sind grundsätzlich zu begrüßen. Sie bestätigen im Wesentlichen das bestehende Sys-

tem der vorsorgenden Rohstoffsicherung. Allerdings ist einschränkend festzustellen, dass die 

Überlegung des Wirtschaftsministeriums, die verbindliche und konkrete Flächensicherung an 
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1. Der Regionalrat nimmt den o. g. Arbeitsbericht zur Kenntnis. 

 

2. Er gibt zum Arbeitsbericht des Wirtschaftsministeriums zur Rohstoffsicherung folgende 

Stellungnahme ab: 

 

Der Regionalrat Arnsberg begrüßt die Vorlage dieses ersten Rohstoffberichtes. Die in 

ihm enthaltenen grundlegenden Informationen zu den heimischen Steine-und-Erden 

Rohstoffen sowie zur Rohstoffindustrie sind eine wichtige Grundlage für die vorsorgende 

Rohstoffsicherung im Rahmen der Regionalplanung. 

 

Auch die im Bericht genannten Eckpunkte einer Neuordnung der planerischen Rohstoff-

sicherung sind grundsätzlich zu begrüßen. Sie bestätigen im Wesentlichen das beste-

hende System der vorsorgenden Rohstoffsicherung. Allerdings ist einschränkend festzu-

stellen, dass die Überlegung des Wirtschaftsministeriums, die verbindliche und konkrete 
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Flächensicherung an einer voraussichtlichen Bedarfsdeckung von 30 Jahren zu orientie-

ren, nicht ausreichend die Situation der vorwiegend mittelständischen Unternehmen der 

Abgrabungsindustrie im Regierungsbezirk Arnsberg berücksichtigt. Diese Überlegung, 

die sogar eine weitere Einschränkung auf 15 Jahre zulässt, ist vor dem Hintergrund der 

Problematik der niederrheinischen Kies- und Sandexporte in die Niederlande entstanden. 

Im Regierungsbezirk Arnsberg gewinnen die Unternehmen der Abgrabungsindustrie je-

doch bis auf wenige Ausnahmen Festgesteine (vor allem Kalkstein, Grauwacke und Dia-

bas). Da die Gewinnung der Festgesteine einen mindestens doppelt so hohen Aufwand 

an Investitionskosten wie die Gewinnung von Lockergesteinen (Kies und Sand) erfordert, 

benötigen die Abgrabungsunternehmen der Festgesteinsindustrie eine erheblich längere 

Planungssicherheit als diejenigen Unternehmen, welche Lockergesteine gewinnen. 

 

Der gegenwärtige Planungshorizont der vorsorgenden Rohstoffsicherung von insgesamt 

50 Jahren (25 Jahre in den Abgrabungsbereichen und weitere 25 Jahre in den Reserve-

gebieten) hat sich in der Praxis der Regionalplanung im Regierungsbezirk Arnsberg be-

währt. Auch wenn die Bemessung der Abgrabungsbereiche vordergründig um 5 Jahre 

erweitert würde, so würde sich bei einem Wegfall der Reservegebiete eine Verkürzung 

des Planungshorizonts um 20 Jahre ergeben. 

 

Der Regionalrat Arnsberg fordert deshalb, bei einer Novellierung des Landesplanungs-

rechts den derzeitigen Planungshorizont von insgesamt 50 Jahren zumindest für die 

Festgesteinsindustrie beizubehalten. 

 

3. Der Regionalrat behält sich eine weitere Beratung und gfls. Stellungnahme in der nächs-

ten Sitzung vor dem Hintergrund der zu erwartenden Stellungnahmen anderer Institutio-

nen zum Arbeitsbericht Rohstoffsicherung vor. 
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Begründung: 
 

Die Wirtschaftsministerin des Landes NRW, Frau Christa Thoben, hat am 16. Dezember 2005 

in Düsseldorf den ersten Arbeitsbericht "Rohstoffsicherung in Nordrhein-Westfalen" vorgelegt . 

Der 125-seitige Bericht, der als Anlage 2 beigefügt ist, informiert über den Stellenwert der Stei-

ne-und-Erden-Rohstoffe sowie der Rohstoffindustrie in Nordrhein-Westfalen. Vor allem aber 

nennt er Eckpunkte für eine Neuordnung der planerischen Rohstoffsicherung. Hierdurch soll die 

Diskussion zur Bestimmung der Grundzüge von zukünftigen Regelungen vorsorgender Roh-

stoffsicherung insbesondere bei der Novellierung des Landesentwicklungsplanes NRW eröffnet 

werden. Die Kernaussagen des Berichts sind im Folgenden zusammengefasst: 

 

• NRW ist das rohstoffreichste Bundesland, es ist (mit Bayern) Produktions- und Verbrauchs-

schwerpunkt im Bereich der "Steine und Erden" und Standort einer leistungsfähigen Roh-

stoffindustrie mit überregionaler Bedeutung. 

• Die Gewinnungs-, Verarbeitungs- und Veredlungsindustrie bietet in NRW etwa 66.000 di-

rekte und indirekte Arbeitsplätze, ungeachtet all jener Rohstoff verwendenden Branchen, 

die auf eine störungsfreie Zulieferung angewiesen sind. 

• Das Wirtschaftsministerium, das auch Landesplanungsbehörde ist, sieht in der planeri-

schen Bereitstellung und Absicherung der benötigten heimischen Rohstoffe eine infrastruk-

turelle Aufgabe, die der Bereitstellung von Energie und Wasser und der Gewährleistung 

von Mobilität in nichts nachsteht. 

• Aufgrund der besonderen Bedeutung einer gesicherten Versorgung der Bevölkerung und 

der Industrie mit den benötigten heimischen Rohstoffen werden auch künftig von der Lan-

desplanung Ziele zur Rohstoffsicherung vorgegeben, die auf regionaler Ebene durch die 

Regionalpläne zu konkretisieren sind. 

• Die verbindliche und konkrete Flächensicherung soll in Form endgültig abgewogener Vor-

ranggebiete erfolgen, deren Umfang sich an einer voraussichtlichen Bedarfsdeckung von 

30 Jahren orientiert. Die Regionalplanung kann dabei bestimmen, dass zunächst nur eine 

auf 15 Jahre bemessene, räumlich bestimmte erste Tranche in Anspruch genommen wer-

den darf.  

• Durch die Bemessung der Abgrabungsbereiche soll die Zahl von Verfahren zur Änderung 

von Regionalplänen verringert und Flexibilität bei der Lösung von Nutzungskonflikten ge-

wonnen werden (z. B. durch Flächentausch). 

• Das Abgrabungsgeschehen wird durch ein Monitoring begleitet. 

• Rohstoffgewinnung löst unvermeidlich in vielen Fällen Nutzungskonflikte mit anderen Be-

langen, insbesondere jenen des Natur-, Landschafts- und Wasserschutzes, aus. Die Ab-

wägung zwischen den unterschiedlichen, grundsätzlich jedoch gleichrangigen Interessen 

http://www.wirtschaft.nrw.de/2000/2100/2120/200512/051216/index.php
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und Erfordernissen hat zu gewährleisten, dass gegenwärtig und mit Blick auf nachfolgende 

Generationen die ausreichende Versorgung mit heimischen Rohstoffen sichergestellt ist.  

• Zur Planung und Umsetzung von Folgenutzungen der Rohstoffgewinnung sollen zukünftig  

raumbezogene Folgenutzungskonzepte erarbeitet werden. 

 

Mit Erlass vom 15. Dezember 2005 (Anlage 1) hat das Wirtschaftsministerium den Regionalrat 

Arnsberg um Anregungen und Ergänzungen gebeten. Die Bezirksregierung schlägt dem Regio-

nalrat die im Beschlussvorschlag aufgeführte Stellungnahme vor. 
















	top_19
	top_19b



